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U N T E R W E I S U N G S P L A N 

 

für einen Lehrgang der überbetrieblichen beruflichen Bildung zur Anpassung an  
die technische Entwicklung im 

 
FRISEURHANDWERK 
Friseur/in (16380-00) 

__________________________________________________________________ 
 

1 Thema der Unterweisung 

 Modische Friseurtätigkeiten 
 

2 Allgemeine Angaben  

 Lehrgangsdauer:           1 Arbeitswoche 

 Teilnahme: Auszubildende ab 2. Ausbildungsjahr 

 Teilnahmezahl: 6 - 12 Auszubildende je Lehrgang 
 

3 INHALT Zeitanteil 

3.1 Beratungsgespräch: Methodischer / didaktischer Aufbau 

• Behandlungs- und Serviceplan erstellen und erörtern 
• Gesprächsführung erlernen 
• Frisurenspezifische Kommunikation und Beratungs-

simulation 

20 % 

3.2 Modische Damenfrisurengestaltung mit 2 Damenhaar-
schnitten und Styling am Medium nach Methodik und 
Didaktik 

• Aktuelle Schneidetechniken, z. B. Slicen, Pointen 
• Styling der Frisurengestaltung mit thermischen Geräten 

25 % 

3.3 Modischer Herrenhaarschnitt mit Styling und Planung 
nach Methodik und Didaktik einschließlich Bart formen 

20 % 

3.4 Modische Farbgestaltung der Frisuren 

• verschiedene Färbetechniken kennenlernen 
• eine Farbtechnik unter Berücksichtigung der 

frisurenspezifischen Merkmale erarbeiten 

20 % 
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3.5 Dekoratives Make-up 

Make-up unter Berücksichtigung verschiedener  
Gesichtsformen erstellen 

15 % 

  100 % 
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Integrative Bestandteile  

Im Zusammenhang mit der Durchführung des Lehrgangs zusätzlich zu vermittelnde 
Kenntnisse und Fertigkeiten: 
 
• Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes und der rationellen 

Energieverwendung  beachten und anwenden 
 
• Arbeitsschritte unter Berücksichtigung funktionaler und fertigungstechnischer 

Gesichtspunkte festlegen 
 
• Werkzeuge, Geräte sowie Hilfsmittel  nach Verwendungszweck auswählen 

und bereitstellen 
 
• Arbeitsplatz unter Berücksichtigung des Auftrages vorbereiten, Maßnahmen 

zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden im Umfeld des Arbeitsplat-
zes treffen 

 
• Arbeitsergebnisse kontrollieren, bewerten und dokumentieren  
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